
Gefährdungsbeurteilung - Handout

17.04.2018  BVZE10 04 HZT  BGHM

Rechtsgrundlagen

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)

§ 5 Beurteilung der Arbeitsbedingungen

(1) Der Arbeitgeber hat durch eine Beurteilung der für 
die Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdung zu ermitteln, welche 
Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind.

Weitere Rechtsverordnungen zum ArbSchG

• Betriebssicherheits-VO, 

• Arbeitsstätten-VO, 

• Gefahrstoff-VO……

ID 063442

Wer führt Gefährdungsbeurteilung durch?

Unternehmer oder vom Unternehmer beauftragte Person

• Führungskraft

• Fachkraft für Arbeitssicherheit

• Betriebsarzt

• weitere Spezialisten

ID 008110
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Wann Gefährdungsbeurteilung?

• Erst-Analysen an bestehenden Arbeitsplätzen

• Bei Veränderungen an Arbeitsplätzen bzw. Tätigkeiten

• Bei Veränderungen der Arbeitsorganisation

• Bei Änderungen der Vorschriften

• Nach Unfällen, Beinaheunfällen, Erkrankungen

• Ersetzt nicht die regelmäßige Kontrolle der Arbeitsschutzmaßnahmen durch 
die Vorgesetzten

• Ersetzt nicht die regelmäßigen Betriebsbegehungen

ID 008109

Systematisches Vorgehen

• Systemabgrenzung

• Ermitteln von Gefährdungen/Belastungen

• Schutzziele ermitteln und festlegen,
ggf. Risikobewertung und -beurteilung

• Maßnahmen ableiten und durchführen

• Wirksamkeit überprüfen

ID 008114
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Möglichkeiten der Dokumentation

• arbeitsplatzbezogen

• tätigkeitsbezogen

ID 063443

Was ist zu dokumentieren?

• Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung

• abgeleitete Maßnahmen

• Verantwortlichkeiten und Termine (ggf. in einer Maßnahmenliste)

• Umsetzungskontrolle

• Wirkungskontrolle

• Erhaltungskontrolle

Arbeitssystem

ID 002335
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Arbeitssystem - Beispiel:

ID 050609

Verfahren der Gefährdungsermittlung

ID 011384
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Gefährdung  Unfall?

ID 063444

Gefährdungsfaktoren Mensch

gefahrbringende 
(vorhersehbare) 

Bedingungen

zeitlich und räumliches Zusammentreffen

Gefährdung

Unfall

begünstigende (zufällige) 
Bedingungen

Gefährdungsfaktoren

ID 018115

1. Mechanische Gefährdungen

2. Elektrische Gefährdungen

3. Gefahrstoffe

4. Biologische Gefährdungen

5. Brand- und Explosionsgefährdungen

6. Thermische Gefährdungen

7. Gefährdungen durch spezielle 
physikalische Einwirkung

8. Gefährdungen durch 
Arbeitsumgebungsbedingungen

9. Physische Belastungen

10. Wahrnehmung und Handhabbarkeit

11. Sonstige Gefährdungen

12. Psychische Belastungen

13. Organisation
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Erläuterung des Grenzrisikos

ID 018115a

Risikomatrix (Verfahren nach Nohl)

ID 001707
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Risikograf zur Risikoabschätzung

ID 050853

Risiko-Rang
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S: Schwere der Verletzung
S1: Leichte Verletzung
S2: Schwere unabänderliche 

Verletzung einer Person 
oder mehrerer Personen 
oder der Tod einer Person

P: Möglichkeit der 
Gefahrenverhütung

P1: Möglich unter bestimmten 
Bedingungen

P2: Kaum möglich

F: Häufigkeit und Dauer 
des Ausgesetztseins

F1: Selten bis
ziemlich oft

F2: Häufig bis ständig
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hoch

sehr hoch

Ziel und Maßnahmenhierarchie

ID 011382

1. Gefahrenquelle vermeiden / beseitigen

2. Sicherheitstechnische Maßnahmen                     

3. Organisatorische Maßnahmen                      

4. Nutzung persönliche Schutzausrüstung                      

5. Verhaltensbezogene Sicherheitsmaßnahmen
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Dokumentation Gefährdungsbeurteilung

ID 015054

nach § 6 ArbSchG

Muster Dokumentation

ID 015055

nach § 6 ArbSchG
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Arbeitshilfe zur Ableitung von Maßnahmen für Alt- und 
Gebrauchtmaschinen (ohne CE-Kennzeichnung)

ID 063445

Mindestvorschriften gemäß §§ 5 - 9 der BetrSichV

1. Gestaltung und Anordnung von Befehlseinrichtungen 

(deutlich sicht- und identifizierbar, außerhalb des Gefahrenbereiches…)

2. Ingangsetzen (nur durch absichtliche Betätigung einer dafür vorgesehenen Einrichtung)

3. Einrichtung zum sicheren Stillsetzen der Arbeitsmittel erforderlich

4. Mindesten eine Notbefehlseinrichtung erforderlich

(schnell, gefahrlos erreichbar, deutlich gekennzeichnet)

5. SE gegen herabfallende und / oder herausgeschleuderte Teile

6. Sicherung gegen Lageänderung des Arbeitsmittels

7. ….

Arbeitshilfe zur Ableitung von Maßnahmen für Alt- und 
Gebrauchtmaschinen (ohne CE-Kennzeichnung)

ID 063445a

Mindestvorschriften gemäß §§ 5 - 9 der BetrSichV

6. …

7. Verbindungsteile des Arbeitsmittels ausreichend dimensionieren

8. SE gegen unbeabsichtigtes Erreichen von Gefahrstellen

(trennend oder nicht trennend)

9. Ausreichende Beleuchtung (Betrieb und Instandhaltung / Wartung)

10. SE gegen das Berühren von heißen oder sehr kalten Teilen

11. Warneinrichtungen müssen leicht wahrnehmbar und unmissverständlich sein

(Auszug aus den §§ - Texten der Betriebssicherheitsverordnung)
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Drehmaschine

ID 063143

Arbeiten an einer Ständer-Bohrmaschine

ID 063446


